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Der Genehmigungsantrag umfasst im Wesentlichen fol-
gende Änderungen:

1. Errichtung und Betrieb einer neuen Entstaubungs-
anlage mit Bau eines neuen Kamins

2. Erhöhung der Schmelzkapazität von derzeit 72 t/d 
auf 84 t/d

3. Anpassung der Emissionsgrenzwerte
4. Errichtung und Betrieb eines weiteren Walzenbre-

chers

Das beantragte Vorhaben bedarf einer Genehmigung 
gemäß § 16 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Ge-
räusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bun-
des-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in Verbindung 
mit Nr. 3.7.1 (G/E) des Anhangs 1 zur Vierten Verord-
nung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV). 

Das Vorhaben fällt zugleich unter § 2 Abs. 4 Nr. 2 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 1 UVPG und Nr. 3.7.2 
Spalte 2 der Anlage 1 zum UVPG (Stahlgießereien mit 
einer Verarbeitungskapazität an Flüssigmetall 20 Ton-
nen oder mehr je Tag)

Für diese wesentliche Änderung der Anlage ist im Rah-
men eines Genehmigungsverfahrens nach BImSchG eine 
allgemeine Vorprüfung nach § 1 Abs. 2 der 9. BIm-SchV 
in Verbindung mit § 9 Abs. 2 Nr. 2 UVPG in Verbindung 
mit § 7 Abs. 1 UVPG vorzunehmen. Dabei handelt es 
sich um eine überschlägige Prüfung unter Berücksichti-
gung der Kriterien der Anlage 3 des UVPG, bei der fest-
gestellt werden soll, ob das Vorhaben erhebliche nach-
teilige Umweltauswirkungen haben kann, die für die 
Genehmigung des Vorhabens zu berücksichtigen sind 
und deshalb eine UVP-Pflicht besteht. 

Die Bewertung im Rahmen einer überschlägigen Prü-
fung anhand der vorgelegten Antragsunterlagen, eigener 
Ermittlungen und der für die Entscheidung maßgebli-
chen Rechts- und Verwaltungsvorschriften ergab, dass 
das geplante Vorhaben keine erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen auf die Umwelt haben kann. 

Diese Bewertung stützt sich insbesondere auf folgen-
de Aspekte:

- eine Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen oder 
Freiflächen nicht stattfindet, da das Vorhaben in einer 
bestehenden Halle durchgeführt wird,

- durch das Vorhaben kein relevanter Geräuschbeitrag 
zu erwarten ist,

- Gerüche nicht zu erwarten sind,

- das Vorhaben auch nicht in einem engeren Zusam-
menhang mit anderen Vorhaben derselben Art (§ 10 
Abs. 4 UVPG) steht, sowie 

- das Vorhaben selbst auch kein Schutzobjekt im Sinne 
des § 3 Abs. 5d BImSchG ist. 

- Durch das beantragte Vorhaben werden keine in An-
lage 3 Nr. 2.3 genannten Schutzgüter beeinträchtigt.

- Durch die Errichtung und Betrieb einer zusätzlichen 
Abluftanlage diffuse Emissionen vermieden werden.

Das Vorhaben steht auch nicht in einem engeren Zusam-
menhang mit anderen Vorhaben derselben Art (§ 10 Abs. 
4 UVPG). Das Vorhaben selbst ist auch kein Schutzob-
jekt im Sinne des § 3 Abs. 5d BImSchG, zudem liegt es 

auch nicht innerhalb eines angemessenen Sicherheits-
abstandes eines Betriebsbereichs (§ 8 UVPG).

Das Vorhaben bedarf daher keiner Umweltverträglich-
keitsprüfung nach den Vorschriften des UVPG. Gemäß 
§ 5 Abs. 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbststän-
dig anfechtbar. Die gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG erfor-
derliche Information der Öffentlichkeit erfolgt mit dieser 
Bekanntmachung.

Diese Bekanntmachung kann auch im Internet unter 
http://www.bra.nrw.de/bekanntmachungen/ einge-
sehen werden.

Im Auftrag

gez. Uebing

(384)  Abl. Bez. Reg. Abg. 2024, S. 29

C 
Rechtsvorschriften und  
Bekanntmachungen anderer  
Behörden und Dienststellen
 

40.   Haushaltssatzung des Zweckverbandes   
Ruhr-Lippe (ZRL) für das Haushaltsjahr 2024

Zweckverband  Unna, 11.1.2024
Mobilität Ruhr-Lippe (ZRL)

Aufgrund der §§ 8, 18 und 19 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621) zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 14.04.2020 (GV NRW 
S. 2186) in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 
S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 
(GV. NRW. S. 496) und des § 6 Absatz 2 der Satzung des 
Zweckverbandes Mobilität Ruhr-Lippe hat die Zweck-
verbandsversammlung mit Beschluss vom 01.12.2023 
folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die 
für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes vor-
aussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Auf-
wendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu 
leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflich-
tungsermächtigungen enthält, wird 

im Ergebnisplan mit 

dem Gesamtbetrag der 

• Erträge auf 13.610.003 €

• Aufwendungen auf 13.610.003 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der 

• Einzahlungen aus der laufenden 
 Verwaltungstätigkeit auf 13.415.203 € 

• Auszahlungen aus der laufenden 
 Verwaltungstätigkeit auf 13.414.303 € 

dem Gesamtbetrag der 

• Einzahlungen aus der 
 Investitionstätigkeit auf  0,00 €

• Auszahlungen aus der 
 Investitionstätigkeit auf  6.000 €
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dem Gesamtbetrag der 

• Einzahlungen aus der 
 Finanzierungstätigkeit auf  0,00 €

• Auszahlungen aus der 
 Finanzierungstätigkeit auf  0,00 €

festgesetzt.

§ 2

Eine Planung einzelner Investitionsmaßnahmen erfolgt 
oberhalb einer Wertgrenze von 25.000,00 €. Kredite für 
Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veran-
schlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht er-
folgen.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht bean-
sprucht.

§ 6

Eine Verbandsumlage wird nicht erhoben.

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-
zahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grund-
lage beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 Gemein-
deordnung NRW erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr 
als 50 % des Ansatzes ausmachen, mindestens aber 
50.000 € betragen.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendun-
gen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Ein-
zelfall den Betrag von 50.000 € übersteigen. Erhebliche 
Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorigen 
Zustimmung der Verbandsversammlung.

Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-
zahlungen für im Zuge des Jahresabschlusses erfor-
derliche Abschlussbuchungen sind unabhängig von der 
Größenordnung als unerheblich anzusehen.

Die innerhalb des Budgets bewirtschafteten Ertrags- 
und Aufwandspositionen sind gemäß § 21 Abs. 1 Kom-
HVO NRW gegenseitig deckungsfähig. In dem Budget 
sind die Summen der Erträge und Aufwendungen für 
die Haushaltsführung verbindlich. Mehrerträge können 
für Mehraufwendungen verwendet werden. Die Budge-
tregelungen gelten auch für Ein- und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit. Auch hier können Mehreinzahlun-
gen für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Unna, 01.12.2023 Unna, 01.12.2023

gez. gez.

Marco Voge  Peter Jungemann
Verbandsvorsteher Geschäftsführer

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende, von der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes Mobilität Ruhr-Lippe (ZRL) in ihrer Sit-
zung am 1. Dezember 2023 beschlossene Haushaltssat-
zung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land NW (GO NW), der Kreisordnung für 
das Land NW (KrO NW) sowie des Gesetzes über die 
kommunale Gemeinschaftsarbeit NW (GkG NW) beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durch-
geführt,

b)  diese Satzung ist nicht ordentlich bekannt gemacht 
worden,

c)  der Verbandsvorsteher hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber

dem Zweckverband vorher gerügt und dabei die verletz-
te Rechtsvorschrift und die Tatsachen benannt worden, 
die den Mangel ergeben. 

gez. Marco Voge 
Verbandsvorsteher

 

Bestätigung gem. § 2 Abs. 3 BekanntmVO

Ich bestätige, dass der Wortlaut der beiliegenden Haus-
haltssatzung des Zweckverbandes Mobilität Ruhr-Lip-
pe für das Haushaltsjahr 2024 mit dem Beschluss der 
Verbandsversammlung vom 1. Dezember 2023 über-
einstimmt, die Satzung ordnungsgemäß zustande ge-
kommen ist und sonstige vor der öffentlichen Bekannt-
machung zu beachtende Vorschriften eingehalten wor-
den sind.

gez. Marco Voge 
Verbandsvorsteher

(555)  Abl. Bez. Reg. Abg. 2024, S. 30

41.   Bekanntmachung des Jahresabschlusses 
zum 31.12.2022 des Zweckverbandes Mobilität 

Ruhr-Lippe

Zweckverband  Unna, 01.12.2023
Mobilität Ruhr-Lippe (ZRL) 
Der Verbandsvorsteher

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mobilität 
Ruhr-Lippe (ZRL) hat in ihrer Sitzung am 20. September 
2023 den Jahresabschluss zum 31.12.2022 festgestellt 
und folgenden Beschluss gefasst.

1.  Die Verbandsversammlung nimmt den vorliegenden 
Bericht der Rechnungsprüfung der Stadt Hamm 
zur Kenntnis.

2.  Der geprüfte Jahresabschluss 2022 wird mit einem 
ausgeglichenen Jahresergebnis festgestellt.

3.  Dem Verbandsvorsteher wird für das Haushalts-
jahr 2022 Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss kann in der Geschäftsstelle des 
ZRL, Bahnhofstraße 48, 50423 Unna eingesehen werden.

Bekanntmachung

Der Jahresabschluss des Zweckverbandes Mobilität 
Ruhr-Lippe (ZRL) zum 31.12.2022 wird hiermit gem. 
§ 18 Abs. 1 GkG NRW i. V. m. § 96 Abs. 2 GO NRW öf-
fentlich bekannt gemacht.

gez. Marco Voge
Verbandsvorsteher
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Bestätigung gem. § 2 Abs. 3 BekanntmVO

Ich bestätige, dass der Wortlaut des beiliegenden Jah-
resabschlusses zum 31.12.2022 des Zweckverbandes 
Mobilität Ruhr-Lippe mit dem Beschluss der Verbands-
versammlung vom 20. September 2023 übereinstimmt, 
der Jahresabschluss 2022 ordnungsgemäß zustande 
gekommen ist und sonstige vor der öffentlichen Be-
kanntmachung zu beachtende Vorschriften eingehal-
ten worden sind.

gez. Marco Voge
Verbandsvorsteher

(160)  Abl. Bez. Reg. Abg. 2024, S. 31

42.   Aufgebot der Sparkasse Hattingen 

Wir bieten das Sparkassenbuch mit der Kontonummer 
420 144 891 hierdurch auf. 

Der Inhaber des Sparkassenbuches muss innerhalb von 
3 Monaten seine Rechte unter Vorlage des Sparkassen-
buches geltend machen. Nach Ablauf dieser Frist wird 
das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Hattingen, 09.01.2024

Sparkasse Hattingen

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(55) Abl. Bez. Reg. Abg. 2024, S. 32

43.   Kraftloserklärung   
der Sparkasse Hattingen

Wir erklären das Sparkassenbuch mit der Kontonummer 
308 024 066 ausgestellt von der Sparkasse Hattingen 
hiermit gemäß Teil II Abschnitt 6.1.2.6 AVV zum Spar-
kassengesetz für kraftlos.

Hattingen, 03.01.2024

Sparkasse Hattingen

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(55) Abl. Bez. Reg. Abg. 2024, S. 32

44.   Kraftloserklärung  
 der Sparkasse Hattingen

Wir erklären das Sparkassenbuch mit der Kontonummer 
308 095 207 ausgestellt von der Sparkasse Hattingen 
hiermit gemäß Teil II Abschnitt 6.1.2.6 AVV zum Spar-
kassengesetz für kraftlos.

Hattingen, 03.01.2024

Sparkasse Hattingen

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(55) Abl. Bez. Reg. Abg. 2024, S. 32

45.   Kraftloserklärung   
der Sparkasse Hattingen

Wir erklären das Sparkassenbuch mit der Kontonummer 
308 015 163 ausgestellt von der Sparkasse Hattingen 
hiermit gemäß Teil II Abschnitt 6.1.2.6 AVV zum Spar-
kassengesetz für kraftlos.

Hattingen, 09.01.2024

Sparkasse Hattingen

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(55) Abl. Bez. Reg. Abg. 2024, S. 32

46.   Kraftloserklärung  
 der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Das Sparkassenbuch Nr. 301 512 240 der Sparkasse Ol-
pe-Drolshagen-Wenden wird hiermit für kraftlos erklärt.

Olpe, 04.01.2024

Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Der Vorstand

gez. D. Kohlmeier  gez. W. Rücker

(45) Abl. Bez. Reg. Abg. 2024, S. 32

47.   Aufgebot der Sparkasse Witten 

Das Sparkassenbuch mit der Nummer 300 872 504, 
ausgestellt von der Sparkasse Witten, wurde als verlo-
ren gemeldet.

Es ergeht hiermit die Aufforderung an den Inhaber des 
Sparkassenbuches, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlage des Sparkassenbuches anzumelden, da 
andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Witten, 03.01.2024

lke

Sparkasse Witten

Der Vorstand

gez. i. V. Herr Wagner    gez. i. A. Herr Sudwischer

(65) Abl. Bez. Reg. Abg. 2024, S. 32
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